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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1979

Norm

UWG §14 A1

UWG §24

Rechtssatz

Gegenstand der Entscheidung sind grundsätzlich nur die tatsächlich vorgenommene Werbung und nicht hypothetische

Werbeaussagen und Werbegestaltungen. Es ist nämlich nur die Frage der Wettbewerbswidrigkeit des bescheinigten

Verhaltens im konkreten Fall, nicht aber jene zu beurteilen, wie die Parteien eines Prozesses im konkreten Fall ihre

Werbung anders gestalten könnten, um eine Wettbewerbswidrigkeit zu vermeiden.
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